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A.
Einführung

Die Kommunen erbringen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eine Vielzahl
von Leistungen für die örtliche Gemeinschaft. Zur Erledigung dieser Aufga-
ben verfügen sie über eine entsprechende Verwaltungsstruktur, die sich nach
der jeweiligen Gemeindegröße und dem Umfang ihres Aufgabenspektrums
ausrichtet. Kommunen können im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung Unter-
nehmen gründen, deren Anteile sie ganz (Eigengesellschaften) oder anteilig
(Beteiligungsgesellschaften) halten. Aus dem breiten Aufgabenspektrum er-
geben sich auch Leistungen und Sachverhalte mit Steuerrelevanz. Die steuerli-
chen Obliegenheiten resultieren insbesondere aus den Bereichen der Umsatz-,
Ertrag-, Grunderwerb- und Lohnsteuer. Wie jeder Steuerpflichtige, sind Kom-
munen für ihre steuerrelevanten Sachverhalte gesetzlich zur rechtzeitigen Ab-
gabe von Steueranmeldungen und -erklärungen verpflichtet, die dem Gebot
der Vollständigkeit und Richtigkeit zu entsprechen haben.
Mit zunehmender Komplexität der Steuerrechtsmaterie gestaltet sich die steu-
errechtliche Würdigung und die vollständige Erfassung von steuerrelevanten
Sachverhalten immer schwieriger. Es ist die Aufgabe der Verwaltungsspitze,
die organisatorischen Maßnahmen und Vorkehrungen zur Einhaltung aller
steuerlichen Obliegenheiten innerhalb der Kommune zu ergreifen und die
Umsetzung sicherzustellen. Dafür braucht es ein bedarfsgerechtes steuer-
rechtliches Fachwissen in der Verwaltung, einen funktionierenden Informati-
onstransfer zwischen den betroffenen Fachebenen und eine entsprechende –
soweit erforderlich – Anpassung bestimmter Verwaltungsprozesse und der
Verwaltungsorganisation an die steuerrechtlichen Erfordernisse.
Ergänzend zum Diskussionsentwurf des Deutschen Städtetags „Tax Compli-
ance in Kommunen“ (April 2017) soll diese Handreichung eine weitere Hilfe-
stellung für die Kommunen bei der Einführung eines innerbetrieblichen Kon-
trollsystems für den Bereich Steuern geben. Die beigefügten Beispiele und
Muster sollen die Umsetzung in der Praxis erleichtern. Ob der Vielfältigkeit
und Komplexität des Steuerrechts im Allgemeinen und der öffentlichen Hand
im Speziellen erhebt diese Handreichung keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.
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